
1960er Jahre zum Vertragsstatut und die spätere Entwicklung
ein. Diese entspreche Ole Landos frühem Plädoyer für Par-
teiautonomie verbunden mit Schwächerenschutz.

Zu den verschiedenen Themenbereichen gab es anregende
kurze Diskussionsblöcke. Das Memorial Symposium war
nach alldem ein würdiges, wissenschaftliches wie freund-
schaftliches Gedenken des einflussreichen europäischen
Rechtswissenschaftlers und liebenswürdigen Menschen Ole
Lando.

Professor Dr. Oliver Remien, Universität Würzburg

Tagungsberichte

Verbesserung der Gesetzgebung

Tagung der Bayer-Stiftung für deutsches und internationales
Arbeits- und Wirtschaftsrecht am 17. Mai 2019 in Leverkusen

Gesetzgebungslehre betrifft als Methodenfrage alle juristi-
schen Teildisziplinen gleichermaßen. Sie wurde treffend als
„umgekehrte Subsumtion“ beschrieben (Maihofer, in: Wink-
ler/Schilcher [Hrsg.], Gesetzgebung, 1981, S. 3). Dennoch ist
es selten geworden, dass sich Zivilrechts- und Methodenleh-
rer damit befassen: Legistik gilt zunehmend als „staatsrecht-
liches Problemfeld“ (Schulze-Fielitz ZG 2006, 209, 212). Um-
so bemerkenswerter, dass nun eine Stiftung für Arbeits- und
Wirtschaftsrecht ihre Jahrestagung der Gesetzgebung gewid-
met hat. Gemeinsam mit Kölner Zivilrechtslehrern begrüßte
die Bayer-Stiftung knapp 100 Teilnehmer unter dem Motto
„mehr Rechtssicherheit für Rechtsanwender“. Zwischen dem
Grußwort des Chefsyndikus der Bayer AG Harnier und
einer abschließenden Podiumsdiskussion (moderiert von
FAZ-Redakteurin Bubrowski) zur Frage, ob Lobbying „in-
tegraler Bestandteil guter Gesetzgebungspraxis“ sei, standen
sechs wissenschaftliche Referate:

1. Einleitend erläuterte Ulrich Preis (Köln) das „für Wirt-
schaftsrechtler eher ungewöhnliche“ Tagungsthema, sowie ei-
gene Erfahrungen zum Einfluss der Rechtswissenschaft auf
die Gesetzgebung. Nachdem er 1992, 1996 und 2007 an zi-
vilrechtlichen Gesetzentwürfen mitgearbeitet habe, stelle er
einen eher indirekten Einfluss der Wissenschaft fest: Gerade
Entwürfe, die aufgrund politischer Sachzwänge zunächst
nicht umsetzbar seien, dienten oft später noch als „Steinbrü-
che“. Etwa sei eine Formulierung, die er selbst nur in einer
Fußnote vorgeschlagen habe (Preis ArbuR 1994, 139, 152
Fn. 170), Jahre später fast wortgleich in § 310 Abs. 4 BGB
aufgetaucht. Dies belege die Responsivität der Gesetzgebung
gegenüber der Rechtswissenschaft. Auch Gutachten von
Hochschullehrern speisten wissenschaftlichen Sachverstand
ein, und dies zudem transparenter als die „Abgeordnetenflüs-
terer“ wirtschaftlicher Interessengruppen.

2. Barbara Dauner-Lieb (Köln) näherte sich der Frage
„Was ist gute Gesetzgebung?“ aus ihrer Perspektive als
VerfGH-Richterin in drei Thesen:

These 1: Verfassungsrecht mache formale Vorgaben für
„gute“ Gesetzgebung, erkenne aber deren praktische Un-
durchsetzbarkeit an. Juristen beschränkten sich oft auf „tech-
nische“ Aspekte der Gesetzgebung, den „strictly legal point
of view“. Es überrasche deshalb viele, dass das BVerfG das
„gute Gesetz“ als Verfassungspflicht ansehe und Anforderun-
gen an Tatsachenfeststellung, Prognose, Abwägung und Fol-
genevaluation stelle. Dies sei vergleichbar mit der Business
Judgment Rule in § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG, aber auch ähnlich

dysfunktional: Wegen des weiten Ermessensspielraums, den
der Gesetzgeber genießt, sei noch nie ein Gesetz an formalen
Qualitätsmängeln gescheitert. – These 2: Die Qualität der
Gesetzgebung hänge vom „Blick auf die Wirklichkeit“ im
Sinne Kurt Schumachers ab. Dazu zählten erstens Sachzwän-
ge des politischen Apparates, zweitens das Mehrebenensys-
tem und drittens die „reale Welt, in der das Problem tatsäch-
lich angesiedelt ist“. Hier träten die Wirkungen eines Geset-
zes ein. Anhand des Familien-, Rechnungslegungs- und Ak-
tienrechts illustrierte die Referentin, dass etwa Gesetze zur
Verbesserung der Wirtschaftsprüfung mangels Messbarkeit
ihres Erfolges unpraktikabel seien, und dass die Musterfest-
stellungsklage ohne empirische Belege für „Ursache und Wir-
kung“ eingeführt worden sei. Deshalb müsse man die Geeig-
netheit von Regelungsansätzen hinterfragen: „Ein guter Ge-
setzgeber sollte sich mutiger und mehr mit der Realität be-
schäftigen“ als mit politisch opportunen Schnellschüssen. –
These 3: Denken sei von Ungewissheit geprägt, zentrale
Steuerung durch Haftungsregeln ein naiver Irrglaube. Zu-
nehmende gesellschaftliche Ungewissheit erfordere flexible
Reaktionsmöglichkeiten. Oft stehe ihr jedoch ein „unfass-
barer Steuerungsoptimismus“ gegenüber, nicht zuletzt in Ge-
stalt der ökonomischen Analyse des Rechts mit ihren „ver-
hältnismäßig gefährlichen“ allgemeinen Verhaltensannahmen.
Historische Kontingenzen blieben dabei außer Betracht. Des-
halb sei steuernde Regulierung wie die Business Judgment
Rule abzulehnen, Ansätze bei Haftung und Vergütung seien
überschätzt: Wer „jemals in der Praxis gearbeitet hat“, kenne
die „höchst fatalen Folgen“ der „Anreizphilosophie“ in § 87
AktG, die außer einer neuen Vergütungsberaterbranche we-
nig erreicht habe.

Als Fazit forderte die Referentin eine bewusste „Fehler-
kultur“, wie sie in das Bauvertragsrecht für Großprojekte
schon heute durch privatautonomen Haftungsverzicht Ein-
zug halte. Zudem ermutigte sie Juristen, Experten nicht zu
glauben („Macht das wirklich Sinn?“) und in der juristischen
Ausbildung mehr common sense zu entwickeln, klarere Arti-
kulation und mehr Demut. „Gute Gesetzgebung“ sei schlicht
„weniger Gesetzgebung“: Klare, sichere Randbedingungen,
die nicht zu sehr ins Detail gingen.

In der Aussprache zu den beiden ersten Referaten fragte Daniel
Könen (Köln) mit Blick auf das GWB, ob ein Haftungsregime mit
artikuliertem Regelungszweck, aber unbestimmten Rechtsbegriffen ziel-
führend sei oder die Rechtssicherheit gefährde. Preis antwortete, dass
Sinn und Zweck des Gesetzes „in geeigneter Form“ erläutert werden
müssten; unerheblich sei dagegen, ob das in einzelnen Normen, Präam-
beln oder Gestzgebungsmaterialien geschehe, weil Richter in metho-
discher Hinsicht ohnehin „machen, was sie wollen“. Dauner-Lieb er-
gänzte, das Kartellrecht sei ohnedies überreguliert, soweit es etwa die
Verständigung über unterschiedliche Home-Office-Modelle verbiete.
Wo Haftung nicht präzise vorhersehbar sei, leide zuletzt die Autorität
des Rechtssystems. Marc Ohrendorf (Köln) fragte mit Blick auf die
juristische Ausbildung: Wenn mehr common sense nötig sei, müsse man
darauf nicht auch das Prüfungsrecht ausrichten? Dauner-Lieb erwiderte,
es bedürfe vor allem eines intensiven Praxisaustauschs, um den Nach-
wuchs für praktische Probleme zu sensibilisieren; juristische Theorie sei
kein Wert an sich. Eberhard Vetter (Köln) regte zwingende Verfalls-
klauseln für die Gesetzgebung an (sunset legislation), was Dauner-Lieb
nur mit Blick auf Maßnahmengesetze für sinnvoll hielt, nicht aber im
Familien- oder Zivilrecht, das Strukturfragen betreffe. Preis gab ferner
zu bedenken, dass pauschale Verfallsfristen nur ebenso pauschale Ent-
fristungsbeschlüsse nach sich zögen, und Ulrich Ehricke (Köln) fügte
hinzu, dass frühere „Gesetze auf Probe“ gescheitert seien, weil etwa ab
der Hälfte der avisierten Geltungsdauer keine Investitionen mehr darauf
gestützt worden seien. Helene Bubrowski (FAZ) merkte schließlich an,
dass die wahrgenommene Gesetzesqualität auch von Erwartungshaltun-
gen in der Bevölkerung und damit von den Medien abhänge. Aktio-
nistische Impulse, etwa im Bereich von (vermeintlichen) Strafbarkeits-
lücken oder Migration, stünden allzu oft der Einsicht im Weg, dass statt
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eines Regelungsdefizits nur ein Vollzugsdefizit vorliege. Beispielsweise
belege die trotz empirischer Zweifel in die reformierte StPO aufgenom-
mene DNA-Analyse, wie sehenden Auges handwerklich schlechte, weil
empirisch schlecht belegte, Gesetze entstünden.

3. Adam Sagan (Bayreuth) widmete sich dem Wechsel-
spiel von richterlicher Rechtsfortbildung und Gesetz-
gebungslehre als „kommunizierenden Röhren“. Anhand älte-
rer Beispiele aus Steuerrecht (BFH v. 6. 9. 2006 – XI R 26/04)
und allgemeinem Schuldrecht (Gesetz zur Beschleunigung
fälliger Zahlungen v. 1. 5. 2000) zeigte er auf, wie die von der
Methodenlehre gezogene Grenze zwischen Auslegung und
Rechtsfortbildung zugleich das Verhältnis von Gesetzgebung
und Rechtsprechung bestimmt: Begreife man etwa ein hand-
werklich schlechtes Gesetz immer als planwidrig, wie es Wer-
ner Flume mit seiner Kritik am dauerhaften Auseinanderfal-
len von Eigentum und Besitz bei der Erbringung unbestellter
Leistungen (§ 241a BGB) getan habe, sei eine richterrecht-
liche Normverwerfung womöglich schon unterhalb der Ver-
fassungswidrigkeit möglich.

Sodann sei allerdings zu fragen, ob die kategoriale Unter-
scheidung von Auslegung und Rechtsfortbildung überhaupt
noch durchzuhalten sei. Die Lehre von der Wortlautgrenze
sehe sich durchgreifenden Einwänden ausgesetzt: Nach Lud-
wig Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung zerstöre
der Streit um eine Normformulierung zugleich ihre stabile
Konventionalisierung, so dass sich die Wortlautgrenze „gera-
de in dem Moment uneinholbar verflüchtige“, in dem sie ihre
Abgrenzungsfunktion erfüllen müsste. Auch die EU-Gesetz-
gebung entlarve mit ihren verschiedenen Politik- und Sprach-
dimensionen die Vorstellung einer vollständigen (oder durch
Richter zu vervollständigenden) Zivilrechtsordnung als „ro-
mantisches Ideal“: Gesetzgebung schaffe kein „System mit
Lücken“, sondern ein „System von Lücken“. Deshalb seien
handwerkliche Fehler in Gesetzen gerade keine richterrecht-
lich auffüllbaren Lücken, und die „Kraft der Canones“ durch
das Fehlen einer Metaregel gebrochen, die deren Anwendung
in Konfliktfällen ordne. Ob also die unbestellte Zusendung
als Schenkung aufzufassen sei, oder einen Herausgabe-
anspruch des Unternehmers begründe, sei nicht durch
Normverwerfung, sondern nur durch „schonenden Aus-
gleich“ mittels Auslegung zu klären.

Auf der Ebene des Verfassungsrechts ergebe sich hieraus
eine Bindung an das Gesetz, die nicht nach handwerklicher
Güte variiere. Gerichte müssten der Versuchung widerstehen,
über die Auslegung hinaus Lücken festzustellen und zu
schließen: Ein lückenfreies System sei ein „nobler, aber un-
erfüllbarer Traum“. Selbstkorrektur sei das „Privileg“ des
Gesetzgebers, für den der Grundsatz pro ratione stat voluntas
gelte. Die Rechtsprechung dagegen sei nur zu heteronom
gesteuerter Auslegung berufen: Zur Entscheidung „nach
dem“, nicht „über das“ Gesetz. Daraus ergebe sich aber
schließlich doch wieder ein theoretisches Paradox, das der
Referent an der just vom BVerfG (1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/
14) gekippten BAG-„Auslegung“ des § 14 Abs. 2 Satz 2
TzBfG veranschaulichte: Die Gesetzesbindung lege „dem
Richter Ketten an, zu denen er den Schlüssel selbst in Händen
hält“.

Die folgende Aussprache konzentrierte sich auf Einzelheiten der
genannten BAG-Rechtsprechung und auf europäische Dimensionen
der Methodenfrage. Auf Nachfrage zur Bedeutung des effet utile im
Methodenkanon erwiderte Sagan, dass auf EU-Ebene „alles anders“ sei:
EU-Recht sei als Völkerrecht „im Grunde wirkungslos“, so dass die
EuGH-Rechtsprechung zum effet utile dazu diene, den Normen „Zäh-
ne“ zu verleihen. Dieses Bedürfnis bestehe für Richter im „in sich ru-
henden Verfassungsstaat“ nicht; das sei „ein anderer Verfassungsraum“.

Tim Rusche (EU-Kommission) wies auf die europarechtlich geprägte
Hierarchie der Auslegungsmethoden hin: Verfassungs- und europa-
rechtskonforme Auslegung seien vorrangig, und auch das Unionsrecht
erkenne eine Wortlautgrenze an. Darauf erwiderte Sagan, dass richtlini-
enkonforme Auslegung letztlich mittelbar Richtlinien anwende, also
kein Auslegungskanon nach deutschem Verständnis sei. Zudem sei Uni-
onsrecht stets „Recht mit einem Zweck“ (Integration der Mitgliedsstaa-
ten), also kein unabhängiger Methodenratgeber.

4. Abgerundet wurde das Vormittagsprogramm durch ein
von Ulrich Ehricke moderiertes „Streitgespräch“ zwischen
Klaus Peter Berger (Köln) und Tim Rusche (Juristischer
Dienst der EU-Kommission) zur Frage „Ist Soft Law hilf-
reich?“

Während Rusche drei Thesen entwickelte – 1. Soft Law ist
nicht nützlich, 2. einzelne seiner Instrumente schon, 3.
Rechtsstaat und Demokratie sind jedenfalls nicht in Gefahr
– fragte Berger, ob sich die Praxis nach dem Recht oder das
Recht nach der Praxis richte. Letzteres gelte im Wirtschafts-
recht: Die Seetransportpraxis beruhe statt auf Gesetzen auf
Vorschriften „von der Praxis für die Praxis“ anderer Regel-
setzer (ICC, ERA, INCOTERMS). Schiedsgerichte nutzten
tagtäglich Regelwerke solcher „formulating agencies“, wozu
neben großen Organisationen (IBA, UNCITRAL, CEDR)
auch marketingbewusste Kanzleien und Individuen gehörten.
Solche Regelwerke, oft im Taschenformat, würden „weich“
betitelt – als Notes, Rules, Guidelines, Principles, Checklists
oder Protocols – aber schon aufgrund ihrer Existenz und der
Reputation ihrer Urheber als verbindlich empfunden. Des-
halb seien sie eher „Best Practice Standards“ als „Soft Law“.
Man müsse daher fragen, welcher Rechtsschutz durch (nicht:
gegen) Soft Law bestehe.

Dem pflichtete Rusche bei: Wo Soft Law fehle – wie im Bereich
handelspolitischer Schutzinstrumente – habe die EU-Kommission grö-
ßere Entscheidungsspielräume. Dies behindere die Planungssicherheit
der Mitgliedsstaaten, daher nehme der EuGH eine Selbstbindung der
Kommission an ihre Guidelines an. Im Beihilfenrecht etwa passe das
bestehende Soft Law schon längst nicht mehr in die Jackentasche, son-
dern fülle zwei große Ordner. Auf die Frage des Moderators, ob auch im
innerstaatlichen Recht mehr Soft Law zu wagen sei, verwies Berger auf
dessen Demokratiedefizit. Soft Law sei kein Allheilmittel und demokra-
tische Legitimation wichtig. Im Schiedsrecht werde mittlerweile dis-
kutiert, ob die Privatisierung der Regelsetzung nicht schon zu weit gehe.
In der anschließenden Diskussion hielt es auch Daniel Könen für rechts-
staatlich bedenklich, wenn etwa die staatliche Fusionskontrolle durch
private Settlement-Vereinbarungen ausgehebelt werde, die dem EuGH
nahezu jegliches Fallmaterial entzögen.

5. Rupprecht Podszun (Düsseldorf) widmete sich der Fra-
ge „Wie regulieren wir bei einem moving target, ohne dass
das Gesetz zur unzeitgemäßen Blockade wird?“ Anhand des
Soda-Club-Falls (BGH v. 4. 3. 2008 – KVR 21/07) aus der
kartellrechtlichen Praxis des Referenten sowie der europä-
ischen DSGVO identifizierte er „ungeklärte Widersprüche“
und skizzierte „Vorüberlegungen zu einer Theorie der Regu-
lierung als Experiment“. Recht schreite stets durch Experi-
mente fort; dies anzuerkennen könne seine Qualität erhöhen
und Innovationen fördern. Dies belegte der Referent am 1797
in Österreich regional in Kraft gesetzten „Westgalizischen
Gesetzbuch“, das nach erfolgreicher Evaluation als Vorbild
für das gesamtösterreichische ABGB 1811 gedient habe. Zu-
dem beschrieb er EU-Verordnungen als Feldversuche im
Wettbewerb nationaler Regelsetzer, sowie Erfahrungen mit
der Einführung und Aussetzung der Buchpreisbindung.

Als Experimente verstand der Referent „Verfahren mit
Variablen“ zur „Probe einer Hypothese mit dem Ziel Er-
kenntnisgewinn“. Dies erfordere vor allem empirische Daten,
„systematisches Monitoring“ und „evolutionäres“ Rechts-
denken. Bisher bleibe Regulierung im „prä-experimentellen

JZ 2/2020 Tagungsberichte 85

U
m
sc
h
au



Stadium“, weil durchweg die „Kontrollphase“ fehle. Doch
das Verständnis für wissenschaftliche Versuchsanordnungen
und adaptive („smarte“) experimentelle Rechtsetzung wachse.
Schon 1953 habe Hermann Jahrreiß Gesetzgebung als „Ex-
perimentieren mit Menschenschicksalen“ beschrieben, das
BVerfG jedoch betone seit seiner ersten Entscheidung zum
Schwangerschaftsabbruch 1975, dass Gesetzgebungsexperi-
mente „bei dem hohen Wert des zu schützenden Rechtsgutes
nicht zulässig“ seien (BVerfGE 39, 1, 60). Dennoch belege die
am 10. 12. 2018 vorgestellte BMWi-Strategie „Reallabore als
Testräume für Innovation und Regulierung“ das wachsende
Interesse an gesetzgeberischen Experimenten. Das schlage
sich auch in der Experimentierklausel des § 2 Abs. 7 PBefG
nieder: Erstmals in ganz Europa sei in Monheim (NRW)
führerloser Personennahverkehr ab Herbst 2019 zugelassen
worden.

In der Aussprache griff Vetter den früheren Einwand auf, dass Be-
fristungen zu Investitionseinbrüchen führten, und erkundigte sich nach
diesem Risiko bei experimenteller Rechtssetzung. Podszun erwiderte,
dass Experimente auch ohne Befristung möglich seien, etwa indem
man eine Nachjustierung ohne volles Gesetzgebungsverfahren ermögli-
che. Das „Gefühl des Unveränderlichen“ sei jedenfalls trügerisch. Edda
Müller (DUV Speyer) ergänzte, dass Reallabore und Simulationen schon
lange existierten, etwa an der DUV Speyer, und dass sich auch der
Gesetzgeber nicht scheue, Probleme erneut aufzugreifen. Wenige No-
vellierungen seien proaktiv veranlasst, die meisten reaktiv nachsteuernd.
Arnd Arnold (Trier) gab zu bedenken, dass zwar in Deregulierungsfällen
eine Nachsteuerung anhand des Gleichheitssatzes und der grundrecht-
lichen Erforderlichkeit gut funktioniere; schwieriger sei dies jedoch für
neue Eingriffsgesetze.

6. Abschließend erörterte Joachim Lege (Greifswald)
Gründe für und Bedenken gegen das „Outsourcing von Ar-
beiten an Gesetzen“. Als Bedenken gelte oft das Demokratie-
prinzip, nach der Prämisse „nur was im Ministerium entsteht,
ist ordnungsgemäße Gesetzgebung“. Dieser Einwand stütze
sich auf Böckenfördes Konzept der „Legitimationskette“ und
damit auf ein „exekutivlastiges Demokratieverständnis“.
Denn die Kettenlegitimation habe bezweckt, „auf Kom-
munalebene das Ausländerwahlrecht zu kippen“. Auch
Rechtsstaatsprinzip und Beamtenvorbehalt begründeten kei-
ne stichhaltigen Bedenken: Demokratie sei Herrschaft auf
Zeit, Ministerialbeamte jedoch herrschten auf Lebenszeit, so
dass ihnen kein Rechtsetzungsmonopol zustehe.

Für das Outsourcing dagegen sprächen kognitionswissen-
schaftliche Erkenntnisse über biases in der Problemwahrneh-
mung, etwa den Ankereffekt (anchoring). Ferner die Gewal-
tenteilung, die einer „Regierungslastigkeit“ der Gesetzgebung
vorbeugen müsse, sowie abermals das Demokratieprinzip,
das die Beteiligung Externer sicherstellen solle. Man müsse
die Bevölkerungsbasis – die „people vor Ort“ in den Worten
Brun-Otto Brydes – in die Gesetzgebung einbinden, um jene
„Ministerialdemokratie“ zu verhindern, die ein beredter
Druckfehler in Klöpfers Sammelband „Gesetzgebungsout-
sourcing“ (2011, S. 109) menetekele. Aus dieser Konfliktlage
folge dreierlei: Outsourcing müsse Transparenz und Neutra-
lität anstreben, durch konkurrierende Entwürfe den „Über-
druss an Alternativlosigkeiten“ abbauen, und sich am Emp-
fängerhorizont orientieren.

Konkret ließen sich drei Stufen des Outsourcings diffe-
renzieren: 1. Die „punktuelle Heranziehung fremden Sach-
verstands“ sei an Art. 33 Abs. 4 GG zu messen und gegebe-
nenfalls verfassungsrechtlich geboten, da Ministerialbeamte
„bestmöglichen Sachverstand“ einzubinden hätten. 2. Die
weitergehende „Mitautorschaft Externer“ ermögliche die Be-
teiligung verschiedener Experten (und Hochschullehrer) mit
ihrem jeweiligen Fachjargon, jedoch spreche die „strukturelle

Kopplung des Rechts mit der Rechtsgesellschaft“ gegen die
Einbindung von Rechtsanwälten. 3. Die „Alleinautorschaft
Externer am Gesetzentwurf“ schließlich sei in der Regel nur
bei Alternativentwürfen ratsam, als „zweite Meinung“ ins-
besondere von Rechtslehrern. Außerhalb der Ministerialbü-
rokratie hingegen sei Outsourcing demokratietheoretisch un-
problematisch: Der Bundestag dürfe externe Entwürfe belie-
big heranziehen oder verwerfen. Ein solches „Out-“sourcing
sei etwa die österreichische „Sozialpartnerschaft“ zwischen
Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, an der das Minis-
terium nur beratend beteiligt sei. Dieses Modell empfehle sich
allerdings nicht für Verhandlungen zwischen Krankenkassen
und Krankenversicherungen (§ 77 Abs. 5 SGB V); beide seien
zu weit von den „eigentlich Betroffenen“ entfernt.

7. Die Referate fielen so anregend wie unterschiedlich aus,
ein allgemeines Fazit wird kaum gelingen. Vielleicht muss
sich Gesetzgebungslehre in pluralistischen Demokratien da-
mit begnügen, ein „Mosaik aus Kieseln und Diamantsplit-
tern“ (Schneider, Gesetzgebung, 3. Aufl. 2002, Rn. 6) zu
schaffen? Der Zivilrechtswissenschaft verdankt sie jedenfalls
neben engagierter Geburtshilfe auch weiterhin „wahre Fund-
gruben gesetzgebungswissenschaftlicher Erkenntnisse“ (Me-
ßerschmidt ZJS 2008, 111, 115). Welch enormes Anregungs-
potential das Zivilrecht der Legistik bieten kann (näher Ha-
mann ZG 2020, II.3, vorab unter www.hamann.de/zg2020),
illustrierte die Bayer-Tagung nun erneut sehr eindrücklich.

Dr. Dr. Hanjo Hamann, Bonn/Stanford

Der Terrorist als Feind? Personalisierungs-
tendenzen im Polizei- und Völkerrecht

Tagung am 3. und 4. Mai 2019 in den Räumen der
Fritz-Thyssen-Stiftung in Köln

Terrorakten wohnt ein besonderes Gefährlichkeitspotential
inne: Einerseits droht die Schädigung von Leib und Leben
einer hohen Anzahl an Menschen; andererseits kommt wegen
der meist unbestimmten und unüberschaubaren Auswahl an
potenziellen Zielen klassisch liberales Gefahrenabwehrrecht
an seine Grenzen: Wenn sich die Gefahr hinreichend konkre-
tisiert hat, ist es für eine Gefahrenabwehr möglicherweise
schon zu spät. Sollte das Recht daher nicht besser an der
Person des Terroristen selbst als Gefahr ansetzen? Ist das
Polizeirecht durch neue Polizeigesetze nicht schon auf einem
Weg vom Gefahrenabwehrrecht zu einem „Gefährder-
abwehrrecht“ und werden dadurch die Grenzen des Rechts-
staates qualitativ verschoben? Auch im Völkerrecht, ins-
besondere bei grenzüberschreitendem Terrorismus, wird der
Terrorist teilweise direkt – Stichworte „enemy combatant“
und „targeted killings“ – in den Blick genommen.

Die von Andreas Kulick (Tübingen) und Michael Gold-
hammer (Bayreuth/Tübingen) veranstaltete und von der
Fritz-Thyssen-Stiftung geförderte Tagung widmete sich da-
her der Frage, wie sowohl das Polizei-, als auch das Völker-
recht mit diesen besonderen rechtlichen Herausforderungen
und den daraus folgenden Entwicklungen umzugehen hat.
Dies sollte in fünf unterschiedlichen Panels mit spezifischer
Schwerpunktsetzung diskutiert werden.

Zunächst setzte RiBVerfG Andreas Paulus einen themati-
schen Impuls, indem er Entscheidungen des BVerfG im Zu-
sammenhang mit der Terrorismusabwehr historisch und
rechtlich einordnete. Terrorismusabwehr sei demnach nicht
mit Krieg gleichzusetzen, obwohl die Terroristen gerne hät-
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